
Landeshandwerksrat Schleswig-Holstein 

Stellungnahme des Landeshandwerksrates Schleswig-Holstein 

an den Vorsitzenden des Innen- und Rechtsausschusses, Jan Kürschner 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (Gesetz-
entwurf der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und SSW) – Drucksache 20/3684 
sowie folgenden damit verbundenen Vorgängen: 

 Änderungsantrag der Fraktion der SPD – Drucksache 20/3706

 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (Gesetzent-
wurf der Fraktion der FDP) – Drucksache 20/3690

 Entwurf eines Gesetzes zur Zulassung von Verfassungsbeschwerden (Gesetzentwurf der Fraktion
des SSW) – Drucksache 20/71

Im Landeshandwerksrat Schleswig-Holstein sind die Handwerkskammer Schleswig-Holstein als Ar-
beitsgemeinschaft der Handwerkskammern Flensburg und Lübeck sowie handwerk Schleswig-Holstein 
e.V. als Vertretung des freiwillig organisierten Handwerks zusammengeschlossen.

Der Landeshandwerksrat bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme und nimmt diese gerne 
wahr. Gemäß Anzuhörendenliste wurden wir gebeten, unseren Standpunkt zu den beabsichtigten Än-
derungen bzw. Ergänzungen der Artikel 11 und 12a darzulegen.  Ergänzend möchten wir uns gerne 
auch zu Artikel 58 äußern (Konkretisierung der Formulierung zur Höhe der Investitionsquote). 

Im Einzelnen nehmen wir wie folgt Stellung 

1. Artikel 11
Das Handwerk versteht sich als eine der tragenden Säulen der Wirtschaft und ist sich vor diesem Hin-
tergrund seiner Mitverantwortung für zukünftige Generationen bewusst. Schon heute ist das Hand-
werk bestrebt, auf eine Beschleunigung sowie eine qualitative Verbesserung des Gesamtprozesses der
Energie- und Klimawende hinzuwirken.

Der Landeshandwerksrat befürwortet daher die im Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, Bündnis 
90/Die Grünen, FDP und SSW (Drucksache 20/3684) vorgesehene Änderung von Artikel 11 der Verfas-
sung des Landes Schleswig-Holstein. Die neue Formulierung darf jedoch nicht Anlass dazu geben, öf-
fentlichen Unternehmen im Rahmen einzelgesetzlicher Maßnahmen, beispielsweise durch Lockerung 
der Gemeindeordnung, Marktzugang für umfassendere Handlungsmöglichkeiten zur wirtschaftlichen 
Betätigung zu geben, die zu Lasten der Marktpotenziale von Unternehmen der Privatwirtschaft, insbe-
sondere des Handwerks wettbewerbsverzerrend wirken.  

Das Handwerk ist seit jeher ein starker und verlässlicher Partner bei den Herausforderungen der Ener-
gie- und Wärmewende. Betriebe des Sanitär- Heizungs- und Klimatechnikhandwerks (SHK), des Elekt-
rohandwerks und anderer relevanter Handwerke sind in Schleswig-Holstein flächendeckend mit star-
ker Fachkräfteausstattung vertreten und verfügen über die notwendigen Qualifikationen, um die im 
Rahmen der für die Energie- und Klimawende erforderlichen Arbeiten – wie beispielhaft die Installation 
und Wartung von Wärmepumpen – vollumfänglich erfüllen zu können und leisten auf diese Weise 
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einen unmittelbaren und unverzichtbaren Beitrag zum Schutz des Klimas und des Artenschutzes. Um 
Klima- und Artenschutz auch zukünftig praxisnah, realistisch und langfristig gesellschaftlich akzeptiert 
umzusetzen, müssen Machbarkeit, wirtschaftliche Tragfähigkeit und die Schaffung fairer und geeigne-
ter Rahmenbedingungen für die Marktteilnehmer, so auch für das Handwerk, im Fokus der Debatte 
stehen.  
 
In diesem Zusammenhang erlauben wir uns, auf unser in der Anlage beigefügtes, an das Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein gerichtetes 
Schreiben vom 12. Dezember 2025 zu verweisen, aus dem sich die Bedeutung und Notwendigkeit des 
Handwerks als einer der wesentlichen Akteure im Prozess der Energie- und Wärmewende ergibt.  
 
2. Artikel 12a 
Der Landeshandwerksrat spricht sich dafür aus, den im Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, Bünd-
nis 90/Die Grünen, FDP und SSW (Drucksache 20/3684) vorgesehenen Artikel 12a „Infrastruktur“ mit 
dem dort formulierten Wortlaut neu in die Verfassung des Landes Schleswig-Holstein einzufügen. 
 
3. Artikel 58 
Der Landeshandwerksrat befürwortet darüber hinaus den im Gesetzentwurf der Fraktion der FDP 
(Drucksache 20/3690) enthaltene Ergänzung von Artikel 58 Absatz 1 der Landesverfassung um fol-
genden neuen Satz 3: „Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen sollen min-
destens 10 vom Hundert der Gesamtausgaben betragen.“ 

 
Flensburg/Kiel/Lübeck, 28. Januar 2026 
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Julia Carstens 
Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft,  
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus  
des Landes Schleswig-Holstein 
Düsternbrooker Weg 94 
24105 Kiel  

 

  

Kooperation kommunale Energieversorger und Handwerk 
 
Sehr geehrte Frau Carstens, 
 
wir bedanken uns nochmals herzlich für den Austausch mit Ihnen und 
Staatssekretär Dr. Frederik Hogrefe am 30. Oktober 2025 über die Koope-
ration kommunaler Energieversorger mit dem Handwerk in Schleswig-
Holstein.  
 
Wie vereinbart, übermitteln wir Ihnen zugleich Vorschläge des Handwerks 
zur künftigen Vertiefung dieser Kooperation. Aus unserer Sicht erfordert 
dies jedoch keine Änderung der bewährten Regelung der Gemeindeord-
nung für Schleswig-Holstein. 
 
Herausforderungen der Energie- und Wärmewende erfordern eine Ko-
operation von kommunalen Energieversorgern und Handwerk 
Die Energie- und Wärmewende ist eine erhebliche Herausforderung für 
alle an ihrer Umsetzung Beteiligten, d.h. Energieversorger, Handwerk, 
Verbraucherinnen und Verbraucher sowie ggf. weitere Akteursgruppen. 
Eine Kooperation der relevanten regionalen Akteure auf der Anbieterseite 
(kommunale Energieversorger, Handwerksbetriebe, ggf. auch regionale 
Kreditinstitute aufgrund häufig anstehender Finanzierungsfragen) in 
Schleswig-Holstein ist hierbei sinnvoll, um Verbraucherinnen und Ver-
brauchern für ihre Bedarfe passgenaue Beratungen und Lösungen „aus 
der Region für die Region“ anbieten zu können. 
 
Grundlinien hierfür werden bereits in der Partnerschaftserklärung zwi-
schen dem Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) Landesgruppe 
Nord, dem Verband der Schleswig-Holsteinischen Elektrizitäts- und Was-
serwirtschaft e.V. (VSHEW), dem Fachverband Sanitär Heizung Klima 
Schleswig-Holstein sowie dem Landesinnungsverband der Elektro- und In-
formationstechnik Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2014 aufgezeigt (s. 
Anlage 1).  
 

12. Dezember 2025 
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Diese Partnerschaftserklärung hat sich bewährt, sollte aber fortentwickelt 
werden, um eingetretene Veränderungen der gesetzlichen und technolo-
gischen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Zudem wäre es zur Stär-
kung des Partnerschaftsgedankens sinnvoll, dass das Land Schleswig-Hol-
stein und die kommunalen Landesverbände der Partnerschaftserklärung 
beitreten. In einem weiteren Schritt könnte auch darüber nachgedacht 
werden, die regionalen Kreditinstitute insbesondere aus der Sparkassen-
organisation und dem Verbund der Volks- und Raiffeisenbanken aufgrund 
ihrer unverzichtbaren Aufgabe bei der Finanzierung energetischer Gebäu-
desanierungen ebenfalls mit einzubeziehen. 
 
Bewährte Aufgabenabgrenzung zwischen kommunalen Energieversor-
gern und Handwerk beibehalten 
Hinsichtlich der Aufgabenverteilung zwischen den kommunalen Energie-
versorgern und dem Handwerk gelten die Regelungen der §§ 101, 101a 
der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), und zwar sowohl in 
den Fällen, in denen kommunale Unternehmen errichtet, übernommen 
oder wesentlich erweitert werden sollen (§ 101 Abs 1 GO) als auch in Fäl-
len der Gründung von Gesellschaften oder einer Beteiligung an Gesell-
schaften (§ 102 Abs.1 Satz 3 GO). Den kommunalen Versorgern ist es da-
nach gestattet, Energie zu erzeugen, diese zu vertreiben und zu verteilen. 
Eine Befugnis, unmittelbar oder mittelbar (bei Beteiligung an entspre-
chenden Gesellschaften) gegenüber den Kunden Energiedienstleistungen 
zu erbringen, wie beispielsweise die Errichtung und Installation von Ener-
gieversorgungsanlagen, folgt daraus aber gerade nicht. Die zulässige 
„wirtschaftliche Betätigung zur Erzeugung oder zur Gewinnung, zum Ver-
trieb oder zur Verteilung von Energie zur Strom-, Gas-, Wärme- oder Käl-
teversorgung (energiewirtschaftliche Betätigung) und zu deren Trassen-
bau“ findet ihre Grenze bereits dem Wortlaut des § 101a Abs.1 GO zu-
folge bei der Verteilung der Energie. Die Energiewirtschaftliche Betäti-
gung endet damit beim Übergabepunkt, also am jeweiligen Verbrauchs-
zähler. Die Zuständigkeit der kommunalen Energieversorger liegt im Be-
reich der notwendigen Bereitstellung von Anschlussleistungen., die am 
Verbrauchszähler bzw. am Übergabepunkt endet. Energiedienstleistun-
gen hinter dem Übergabepunkt bzw. Verbrauchszähler wie beispielsweise 
die Installationen von Heizungsanlagen, Wärmepumpen, Photovoltaikan-
lagen sowie Umbauten bzw. energetischen Sanierungen zur Energie- und 
Wärmeoptimierung von Gebäuden obliegen hingegen den hierfür qualifi-
zierten Handwerksbetrieben, die auch untereinander wettbewerblich im 
Markt agieren. 
 
Das Vordringen kommunaler Unternehmen in den freien Markt ist vom 
Gemeindewirtschaftsrecht hingegen nicht gedeckt und vom Gesetzgeber 
auch nicht gewollt. Die drittschützende Subsidiaritätsklausel des § 101 
Abs. 1 Nr. 3 GO steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Regelung 
des § 2 Abs. 1 Satz 3 GO. Danach haben die Gemeinden vor der Über-
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nahme neuer Aufgaben stets zu prüfen, ob diese nicht ebenso gut auf an-
dere Weise oder sogar besser, insbesondere durch Private erfüllt werden 
können.  
 
Ziel der gesetzlichen Regelung in den §§ 101, 101a und 102 Abs.1 Satz 3 
GO ist es, die Handwerkerschaft und insbesondere die kleinen und mittel-
ständischen Betriebe in ihrem Tätigkeitsbereich zu schützen (vgl. hierzu 
die Kommentierung zur Gemeindeordnung von Dehn/Wolf, 18. Auflage 
2023, Seite 717). 
 
Bereits mit Schreiben vom 16. Februar und 17. August 2017 hatten wir 
anlässlich des rechtswidrigen Vordringens der Schleswiger Stadtwerke in 
den freien und funktionierenden Markt der Heizungs- und Klimatechnik 
vor einer Entwicklung gewarnt, die es kommunalen Versorgern zu Lasten 
des freien Wettbewerbs vor Ort erlaubt, Installationsbetriebe zu überneh-
men oder sich an solchen zu beteiligen, weil diese Kompetenzen im Ener-
giedienstleistungssektor mitbringen, die für das Versorgungsunterneh-
men auf der Suche nach neuen Umsatzpotenzialen von Interesse sein 
könnten. Die Schreiben haben wir Ihnen als Anlage 2 und 3 noch einmal 
beigefügt. 
 
Ungeachtet der den gesetzgeberischen Willen tragenden Rechtslage be-
steht darüber hinaus auch kein Anlass, die in der Praxis bewährte Aufga-
benverteilung zwischen den kommunalen Energieversorgern und dem 
Handwerk mit dem Ziel, für kommunale Energieversorger neue Umsatz-
potenziale zu erschließen, zum Nachteil der Handwerksunternehmen in 
Frage zu stellen und den kommunalen Energieversorgern das Eindringen 
in diesen funktionierenden Markt zu ermöglichen. Als Begründung für 
eine derartige Ausweitung der Staatstätigkeit müsste unter Berücksichti-
gung der Tatbestandsvoraussetzung des § 101 Abs. 1 Nr. 3 GO schon eine 
Form von Marktversagen vorliegen, was nachweislich nicht der Fall ist. 
Dies käme nur dann in Betracht, wenn der privatwirtschaftlich organi-
sierte Sektor die für die Versorgung der Gesamtgesellschaft erforderli-
chen Leistungen nicht erbringen könnte.  
 
Mit Blick auf die für die Wärmeversorgung relevanten privatwirtschaftli-
chen Leistungen – insbesondere des Handwerks – liegt jedoch keinerlei 
Versorgungslücke vor. Betriebe des Sanitär- Heizungs- und Klimatech-
nikhandwerks (SHK), des Elektrohandwerks und anderer relevanter Hand-
werke sind in Schleswig-Holstein flächendeckend mit starker Fachkräf-
teausstattung vertreten und verfügen über die notwendigen Qualifikatio-
nen, um Kundenaufträge im Rahmen der für die Energie- und Klimawende 
erforderlichen Arbeiten – wie beispielhaft die Installation und Wartung 
von Wärmepumpen – vollumfänglich erfüllen zu können (s. Anlage 4 zur 
flächendeckenden Präsenz von SHK-Betrieben in Schleswig-Holstein). Vor 
diesem Hintergrund ist auch zukünftig nicht mit Versorgungsengpässen zu 
rechnen. 
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Ebenfalls besteht ordnungspolitisch kein Anlass, Handwerksbetriebe, für 
die im Einzelfall keine Nachfolgeregelung gefunden werden kann, durch 
staatliche Unternehmen zu übernehmen. Eine flächendeckende Versor-
gung mit Handwerksleistungen ist durch die dezentrale Struktur des meist 
kleinbetrieblich organisierten, somit hochflexiblen und bei der Auftragser-
füllung oft auch weit vom Betriebssitz entfernt agierenden Handwerks je-
derzeit gewährleistet.  
 
Darüber hinaus würde eine gesetzliche Erweiterung der wirtschaftlichen 
Betätigungsmöglichkeiten kommunaler Energieversorger die für die Ener-
gie- und Wärmewende insgesamt zur Verfügung stehenden Fachkräfteka-
pazitäten nicht erhöhen. Im Fall einer Übernahme oder einer Beteiligung 
durch Stadtwerke an Handwerksbetrieben würden die bestehenden Fach-
kräfte lediglich vom privatwirtschaftlichen Sektor in staatliche Unterneh-
men umverteilt – mit verheerenden Folgen für den freien Wettbewerb 
vor Ort.  
 
Würde Stadtwerken die Möglichkeit eröffnet, Handwerksbetriebe zu kau-
fen bzw. Beteiligungen an diesen zu erwerben, wäre damit ein Wettbe-
werbsnachteil für die übrigen, privatwirtschaftlich organisierten Hand-
werksbetriebe in der Region verbunden. Die dann als Tochterunterneh-
men in einem Stadtwerkeverbund agierenden Betriebseinheiten könnten 
von Informationsvorteilen bei der Akquisition von Kundenaufträgen profi-
tieren, die sich aus den Gesamtaktivitäten der Stadtwerke ergeben. Auch 
besteht die Sorge, dass zu Stadtwerken gehörende Betriebe einen besse-
ren und schnelleren Zugang zu Leistungen der Stadtwerke haben, bei-
spielsweise bei der Zählersetzung, auf die Handwerksbetriebe häufig er-
hebliche Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Die hierdurch zu erwar-
tende Verdrängung rein privatwirtschaftlich organisierter Handwerksun-
ternehmen dürfte im Ergebnis das schon heute bestehende Problem des 
Fachkräftemangels befeuern. Denn es ist zu erwarten, dass es bei Aufwei-
chung der gesetzlichen Regelungen zu einem Verdrängungswettbewerb 
kommt, der zu rückläufigen Zahlen ausbildender Betriebe führen wird. 
 
Eine schnellere oder qualitativ bessere Zielerreichung des Gesamtprozes-
ses der Energie- und Klimawende würde auf diesem Wege sicherlich nicht 
erreicht werden.  
 
Der durch gesetzliche Klimaziele vorgegebene mittelfristige Entfall bishe-
riger Kernleistungen der kommunalen Energieversorger im Bereich der 
Gasversorgung ist letztlich auch gesamtgesellschaftlich gewünscht. Es 
wäre ordnungspolitisch hochproblematisch, den Entfall dieses Geschäfts-
felds der Stadtwerke durch erweiterte Betätigungsmöglichkeiten im pri-
vatwirtschaftlichen Sektor zu kompensieren. Hierdurch würden die 
Grundlagen unserer Wirtschaftsordnung sowie die bestehenden mittel-
ständischen Unternehmensstrukturen, die das wichtigste Rückgrat für 
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Wachstum, Beschäftigung und Ausbildung in Schleswig-Holstein sind, 
grundlegend in Frage gestellt. Die Städte und Gemeinden in Schleswig- 
Holstein müssen Überlegungen zur Zukunft ihrer kommunalen Energie- 
versorger und auch der weiteren kommunalen Unternehmen daher strikt 
an den Regelungen der Gemeindeordnung ausrichten. 

Zusammenfassend steht das Handwerk in Schleswig-Holstein mit seinen 
in allen Teilregionen vertretenen Fachbetrieben für eine Vertiefung der 
Kooperation mit den kommunalen Energieversorgern und weiteren Betei- 
ligten im Interesse einer zügigen Umsetzung der Energie- und Wärme- 
wende bereit. Zugleich ist aus Sicht des Handwerks eine Beibehaltung der 
derzeitigen Regelungen in §§ 101, 101a der Gemeindeordnung für Schles- 
wig-Holstein, die sich in der Praxis bewährt haben, geboten.

Mit freundlichen Grüßen 
Landeshandwerksrat Schleswig-Holstein

Jörn Arp Björn Geertz
Präsident Hauptgeschäftsführer 
Handwerkskammer Flensburg Handwerkskammer Flensburg

Björn Felder Marcel Müller-Richter 
Präsident Geschäftsführer 
handwerk sh handwerk sh

Ralf Stamer 
Präsident 
Handwerkskammer Lübeck

Christian Maack 
Hauptgeschäftsführer 
Handwerkskammer Lübeck































Handwerkskammer Flensburg 
Geschäftsführung    Postfach 17 38    24907 Flensburg 

Geschäftsführung 

 

Innenministerium des Landes  

Schleswig-Holstein  

Herrn Ronald Benter 

Herrn Oliver Lehmann 

Düsternbrooker Weg 92 

24105 Kiel 

GWR – Schleswiger Stadtwerke u.a.  16. Februar 2017 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Benter,  

sehr geehrter Herr Lehmann,  

 

wir möchten im Nachgang zu unserem Gespräch am 18. Januar 2017, für das 

wir uns auf diesem Wege zugleich noch einmal herzlich bedanken, ergänzend 

einige Aspekte hervorheben bzw. vertiefend behandeln.  

 

Einigkeit bestand zunächst insofern, als die Geschäftsaktivitäten der 

Schleswiger Stadtwerke zunächst an den Kriterien der 

Marktpartnervereinbarung zu messen sind. Je nach weiterer Entwicklung 

können Sie auch als ein Gradmesser für die Wirksamkeit der 

Marktpartnervereinbarung gesehen werden. Dies insbesondere mit Blick auf die 

Frage, ob sich die Beteiligten und ihre Mitgliedsunternehmen tatsächlich durch 

die Vereinbarung gebunden fühlen und diese auch leben.  

Sollte die Marktpartnervereinbarung durch die handelnden Akteure keine oder 

keine ausreichende Beachtung finden, muss aus Sicht des Handwerks die – 

zugegebenermaßen schwierige  - Frage einer gesetzlichen Regelung der 

sogenannten Annextätigkeiten einschließlich der erforderlichen 

drittschützenden Wirkung erneut aufgegriffen werden.  

 

Auch ohne ausdrückliche gesetzlichen Regelung ist das Innenministerium 

allerdings schon jetzt als Rechtsaufsicht gefordert, nach den Kriterien der 

Rechtsprechung zu beurteilen, ob die kommunalen Versorger die zulässigen 

Grenzen wirtschaftlicher Betätigung, insbesondere auf dem Feld der 

„verbundenen Dienstleistungen“, überschreiten.  

 

An dieser Stelle sei zunächst noch einmal hervorgehoben, dass die zusätzliche 

Aufnahme der „Energiedienstleistungen“ in den Kreis der privilegierten 

Betätigungen im Sinne des § 101 a GO von der Arbeitsgruppe im Vorfeld des 
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eigentlichen Gesetzgebungsverfahrens aus guten Gründen abgelehnt worden 

ist.  Es darf daher nicht dazu kommen, dass durch die Hintertür der 

Annextätigkeiten kommunale Aktivitäten auf dem Feld der 

Energiedienstleistungen wieder grundsätzlich zum privilegierten Betätigungsfeld 

im Sinne des § 101 a GO gezählt werden.  

 

Auch sind kommunalpolitische Vorgaben oder energiewirtschaftliche 

Zielvorstellungen kein Maßstab für die rechtliche Zulässigkeit wirtschaftlicher 

Betätigung durch Kommunen oder deren Töchter.  

 

Bei einer – überschlägigen – Gesamtschau der Rechtsprechung wird von einer 

Annextätigkeit ausgegangen, wenn 

 

- ein enger Zusammenhang zur wirtschaftlichen Hauptbetätigung 

besteht, 

- die Tätigkeit lediglich der Abrundung des bestehenden Angebotes dient 

und in Bezug auf die Haupttätigkeit eine untergeordnete Rolle 

einnimmt, 

- diese Tätigkeit unter der Nutzung der vorhandenen Ressourcen 

betrieben werden kann (insbesondere mit vorhandenem Personal/ 

vorhandener Ausstattung, und keine erheblichen Investitionen nötig 

werden), 

- wenn lediglich eine Ausnutzung bestehender Kapazitätsüberhänge 

erfolgt. 

 

Keine Annextätigkeiten liegen insbesondere vor, wenn 

 

- neue Geschäftsfelder erschlossen werden, 

- zur Ausübung der Tätigkeit erhebliche Investitionen getätigt werden 

müssen, 

- neue Regionen erschlossen werden (gemeindeübergreifende 

Tätigkeiten), 

- bestehende Kapazitäten nicht lediglich genutzt, sondern neu 

geschaffen werden. 

 

Die Fallkonstellation der „bloßen Randnutzung“ scheidet hier aus. Es kommt 

allein die Fallgruppe der „untergeordneten Abrundung der Haupttätigkeit“, ohne 

dass ein neues Geschäftsfeld erschlossen wird, in Betracht. Insoweit scheint 

bislang unstreitig zu sein, dass Installationsarbeiten hinter dem Übergabepunkt 

einen klar abzugrenzenden, neuen Unternehmensgegenstand darstellen. Ein 

unmittelbarer Zusammenhang mit der Hauptleistung – Energielieferung – fehlt 

(zusammenfassend Scharpf GewArch 2004, 317-321 unter IV.). Lesenswert ist 

insoweit auch die Entscheidung des VG Meiningen vom 17.03.2015, 2 K 

174/13, für den Fall der zusätzlichen Übernahme von Gebäude- und 



Seite 3 

 

Objektverwaltung für private Auftraggeber durch eine kommunale 

Wohnungsbaugesellschaft.  

 

Das Beispiel der Schleswiger Stadtwerke „kalte Nahwärme“ entzieht sich 

allerdings insofern dieser klassischen Grenzziehung, als hier ein integriertes 

„Rundum-Sorglospaket“ inklusive Betriebskosten, Wartung, Service und 

kostenfreier Störungsbeseitigung angeboten wird. Auch seien die mit dem 

Hausanschluss installierten Wärmepumpen für ein „Funktionieren“ der „kalten 

Nahwärme“ unabdingbar.  

 

Der Weg über die Gestaltung einer mischvertraglichen Situation kann aber nicht 

dazu führen, dass allein die Vertragsgestaltung mehrere Geschäftsfelder zu 

einem zusammenführt. Es muss weiterhin unabhängig von der 

Vertragsgestaltung die Differenzierung danach erfolgen, ob die Aktivitäten noch 

von dem Unternehmensgegenstand der „Versorgung“ abgedeckt werden.  

 

Gerade in Verbindung mit Nah- bzw. Fernwärmeversorgung hätten es die 

kommunalen Versorger sonst in der Hand, angestammte Geschäftsfelder des 

Handwerks vollständig zu übernehmen und alle potentiellen Mitbewerber vom 

Markt auszuschließen.  

 

Danach bleibt die Installation von Wärmepumpen hinter dem Übergabepunkt 

ein zusätzliches Geschäftsfeld. Eine Annextätigkeit scheidet aus. Einer 

möglichen Argumentation, dass nur bei korrekter Installation geeigneter 

Wärmepumpen die „kalte Nahwärme“ funktioniere und damit integraler 

Bestandteil der Energielieferung sei, greift nicht. Denn es ist das Wesen einer 

jeden Hausinstallation, die Art der gewählten Energielieferung in das vom 

Hauseigentümer gewünschte Ergebnis umzusetzen. Erst recht gilt dies für den 

Bereich der „Wartung und Störungsbeseitigung“.  

 

In der konkreten Fallgestaltung ist aber unabhängig von der 

tätigkeitsbezogenen Betrachtungsweise  ein ganz anderer  Aspekt 

entscheidungsrelevant. Um die Unternehmenstätigkeiten ausdehnen zu 

können, wurde der Weg der Gesellschaftsbeteiligung gewählt. Die stn, an der 

sich die Stadtwerke beteiligt haben, betätigen sich weit über die von den 

Stadtwerken verfolgten Zwecke als ganz „normales“ Installationsunternehmen 

(mit dem Schwerpunkt alternative Energien). Damit bewegt sich die stn auf 

Geschäftsfeldern, die mit der kommunalen Daseinsvorsorge in keinerlei 

Zusammenhang mehr stehen, sondern allein erwerbswirtschaftlichen Zwecken 

dienen. Damit ist aber eine weitere „rote Linie“ überschritten.  

 

Es darf keinesfalls zu einer Entwicklung kommen, die es kommunalen 

Versorgern erlaubt, sich an Installationsbetrieben zu beteiligen, nur weil diese 

zufällig „auch“ Kompetenzen mitbringen, die für das jeweilige 

Versorgungsunternehmen von Interesse sein könnten. Ein solches Agieren 
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Mit freundlichen Grüßen 

Handwerkskammer Flensburg

stv. Hauptgeschäftsführer

wäre für den freien Wettbewerb vor Ort verheerend und dient mit Sicherheit 

nicht mehr einem öffentlichen Zweck im Sinne des § 101 GO.

Mit der Bewerbung des „Exklusivpartners“ stn handeln die Schleswiger 
Stadtwerke aber bereits genau so.

Wir erwarten daher, dass etwaigen weiteren Beteiligungsabsichten kommunaler 

Versorger an Installationsbetrieben mit Nachdruck entgegengetreten wird.



 
E-Mail 

 

Handwerkskammer Flensburg    Geschäftsführung 
Postfach 17 38    24907 Flensburg  
      

Ministerium für Inneres, ländliche Räume 

und Integration des Landes Schleswig-Holstein 

Herrn Roland Benter 

Düsternbrooker Weg 92 

24105 Kiel  

 

      

      

      

      

 

 

Geschäftsführung  

 

 

GWR – Schleswiger Stadtwerke u.a. 
 

17. August 2017 

Sehr geehrter Herr Benter,  

 

herzlichen Dank für die Benennung der Fundstelle für die von Ihnen ins Feld 

geführte Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 28. 

November 1998. 

 

Aus unserer Sicht rechtfertigen die Entscheidungsgründe keine andere 

Sichtweise als in unserem Schreiben vom 16. Februar 2017 bereits dargelegt.  

 

Laut der Urteilsbegründung soll es sich um eine unwesentliche Erweiterung 

handeln, wenn Stadtwerke ihr Energieversorgungsangebot durch gewisse 

Zusatzdienste wie Beratung oder Installation zu einer wettbewerbsfähigen 

Gesamtleistung abrunden. Diese Aussage in ihrer Absolutheit ist keinesfalls 

herrschende Meinung in der Rechtsprechung oder gar herrschende Lehre in der 

Literatur und sie kann deswegen nicht als beispielhaft gewertet werden. Eine 

sachliche Ergänzung bzw. Abrundung der Haupttätigkeit liegt richtigerweise nur 

dann vor, wenn die Annextätigkeit mit der Versorgungstätigkeit selbst im 

Zusammenhang steht. Ein solcher Zusammenhang fehlt aber, wenn sich die 

Nebentätigkeit nicht mehr bloß auf die Energieversorgung, sondern auf einen 

ganz anderen Bereich bezieht, der der Versorgungsleistung nur nachgelagert 

ist; um im klassischen Bild zu bleiben, erst hinter dem Zähler erbracht wird.  

 

Zu diesem Ergebnis kommt man erst recht, wenn man sich die 

Entscheidungsgründe im Kontext des Sachverhalts ansieht. Gegenstand des 

Verfahrens war die gesetzliche Beschränkung der Gemeinden in ihrer 

wirtschaftlichen Betätigung. Das Gericht sah sich offenbar gehalten, der im 

Verfahren unterlegenen Gemeinde aus entscheidungspsychologischen 

Gründen weiterhin bestehende Handlungsspielräume, zum Beispiel über die 

sog. Annextätigkeiten, aufzuzeigen. Das genannte Beispiel „Installation“ war 

dabei weder Verfahrensgegenstand noch wurde es einer besonderen Prüfung 

bzw. sachverhaltsorientierten, differenzierten Betrachtungsweise unterzogen.  

 

Ihr Zeichen: 

Unser Zeichen: III-Jgs 

 

Ansprechpartner: 

Dirk Belau 

Telefon 0461 866-121 

Telefax 0461 866-328 

id.belau@hwk-flensburg.de 

 

Bürozeiten: 

Mo. - Do.: 7.30 Uhr - 12.30 Uhr 

               13.00 Uhr - 16.30 Uhr 

Fr.:            7.30 Uhr - 14.00 Uhr 

oder gemäß Vereinbarung 

 

Handwerkskammer Flensburg 

Johanniskirchhof 1 - 7 

24937 Flensburg 

 

info@hwk-flensburg.de 

www.hwk-flensburg.de 

 

Nord-Ostsee Sparkasse 

IBAN DE65 2175 0000 0000 2712 33 

BIC NOLADE21NOS 

 

VR Bank Flensburg-Schleswig eG 

IBAN DE52 2166 1719 0004 3004 16 

BIC GENODEF1RSL 

 

Umsatzsteuernummer: 

15/290/10332 

 

USt-IdNr. 

DE309614023 
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Es steht darüber hinaus zu befürchten, dass das Schleswiger Beispiel Schule 

macht. Sollten sich vergleichbare Fälle tatsächlich wiederholen, erwarten wir 

daher eine klar ablehnende Positionierung der Kommunalaufsicht. 

Mit freundlichen Grüßen 

Handwerkskammer Flensburg

stv. Hauptgeschäftsführer

Vor diesem Hintergrund greift ein Abstellen auf diese Entscheidung gerade mit 

Blick auf die Übernahme des „Vollsortimenters“ Richter KG nicht durch.

Im Gegenteil:

In Rd.-Nr. 27 macht das Gericht deutlich, dass der Annexgedanke nur auf 

Betätigungen bestehender Betriebe, nicht aber auf Übernahmen und 

Beteiligungen erstreckt werden kann. Wörtlich heißt es dort: „Will die Gemeinde 

ein wirtschaftliches Unternehmen errichten, übernehmen oder wesentlich 

erweitern, muss dieses Unternehmen … vor allen Dingen durch einen 

öffentlichen Zweck gerechtfertigt sein.“

Es dürfte unstreitig sein, dass weder die Firma stn noch die Richter KG dem 

öffentlichen Zweck der Daseinsvorsorge verpflichtet sind, sondern rein 

erwerbswirtschaftliche Zwecke verfolgen.

Dies gilt umso mehr angesichts des Umstands, dass die sog. 

„Energiedienstleistungen“ aus guten Gründen nicht in den 

Privilegierungstatbestand des § 101 a GO aufgenommen worden sind.

Es bleibt dabei: Das Vordringen der Schleswiger Stadtwerke in den freien und 

funktionierenden Markt der Heizungs- und Klimatechnik stellt einen vom 

Gemeindewirtschaftsrecht nicht gedeckten Sündenfall dar. Es drohen 

gravierende Wettbewerbsverzerrungen und –beschränkungen (stn: 

„Exklusivpartner der Schleswiger Stadtwerke“) zu Lasten der übrigen 

Marktteilnehmer.
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Übersicht SHK-Betriebe und Ausbildungszahlen 
in Schleswig-Holstein 

Stadt/Kreis HWK Betriebe Ausbildungsverträge 

Lübeck HL 82 130 

Kiel HL 89 100 

Neumünster HL 38 52 

Herzogtum Lauenburg HL 128 98 

Ostholstein HL 118 111 

Pinneberg HL 262 167 

Plön HL 80 51 

Segeberg HL 201 127 

Steinburg HL 92 74 

Stormarn HL 210 151 

HWK Lübeck gesamt  1.300 1.061 

Flensburg FL 20 55 

Dithmarschen FL 96 113 

Nordfriesland FL 146 98 

Rendsburg-Eckernförde FL 170 152 

Schleswig-Flensburg FL 99 85 

HWK Flensburg gesamt  531 503 

Schleswig-Holstein  1.831 1.564 

 




